
Es gibt eine Menge berechtigte Kritik

am Bildungs- und Teilhabepaket. Aber speziell bei 
der Frage des Landeszuschusses wäre es unsinnig, 
wenn Land und Kommunen bei der Schüler_innen-
beförderung alles so beließen, wie es ist.

Und was wird aus dem Geld?

Für DIE LINKE  ist politisch völlig klar, dass die
bisher eingesetzten Finanzmittel nicht
„weggespart“ werden. Vielmehr sollen sie 
weiteren Verbesserungen des Bildungswesens im 
Land zugute kommen.
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So sieht´s aus:

Schüler-
Beförderung

Was sich durch das 
Bildungs- und 

Teilhabepaket ändert



Das sogenannte Bildungs- und 
Teilhabepaket ändert einiges

Ein Landeszuschuss für die Schüler_innenbeförde-
rung ist nicht mehr erforderlich. Denn aus dem 
sog. Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) des Bundes 
ergeben sich eine Reihe rechtlicher Veränderun-
gen. Davon ist auch die Schüler_innenbeförderung 
betroffen. 

Die Schüler_innen

erhalten aus dem BuT für den Besuch der nächst-
gelegenen Schule des gewählten Bildungsganges 
die Fahrtkosten erstattet, sofern diese nicht

 von Dritten (Land) übernommen werden oder
 aus dem Regelsatz bestritten werden können.

Die Einschränkung

„sofern diese nicht von Dritten übernommen wer-
den“, entbindet den Bund von der Zahlungsver-
pflichtung. Im Falle der Schüler_innenbeförderung 
ist das Land „Dritter“. Aus dem Landeshaushalt 
werden ca. 4 Mio. Euro jährlich bereitgestellt, um 
u.a.  für einkommensschwache Familien auf eine 
Kostenbeteiligung verzichten zu können. Bliebe es 
dabei, dann würde das Land eine Leistung finanzie-
ren für die nunmehr der Bund zuständig ist. Bei 
den Betroffenen käme kein Cent mehr an. Es ist 

daher eine logische Konsequenz, dass sich das 
Land deshalb in Zukunft nicht mehr beteiligt.

Wie das gesamte Bildungs- und 
Teilhabepaket

ist die Umsetzung auch bei der Schüler_innenbe-
förderung mit einer Unmenge Bürokratie und Auf-
wand verbunden. Zuallererst für die Hilfebedürfti-
gen selbst, aber im Falle der Schüler_innenbeför-
derung auch für die Kreise. Diese sind für die Be-
förderung zuständig und regeln das Nähere über 
die Kostenbeteiligung der Eltern in Satzungen. Zu-
schüsse von Seiten des Landes sind für die Kreise 
relativ unkompliziert zu handhaben. Sie können un-
mittelbar vom Land vereinnahmt werden. Ganz an-
ders bei Zuschüssen aus dem BuT. Diese gehen 

nicht an den Kreis, sondern an die anspruchsbe-
rechtigten Schüler_innen bzw. deren Eltern. 

Die Konsequenz: 

Die Schüler_innen / Eltern müssen zwingend den 
entsprechenden Antrag auf Leistungen aus dem 
BuT stellen. Ohne Antrag gibt es keine Leistung. 
Wenn jedoch in der Satzung der Anspruch auf Kos-
tenfreiheit steht, ist niemand „gezwungen“, einen 
Antrag zum BuT zu stellen. Deswegen sollten die 
Kreise ggf. ihre Satzung so anpassen, dass eine 
Kostenerstattung nur mit dem o.a. Antrag gewährt 
wird. Denn sonst besteht die Gefahr, dass anstelle 
des Bundes der jeweilige Kreis die Leistungen aus 
seinem eigenen Haushalt finanzieren müsste.

Es ist eine bewusste Verzerrung, 

wenn aus einigen Kreisen Forderungen nach einer 
Weiterführung der Landesbeteiligung laut werden. 
Folgt man dem, würde Brandenburg den Bund 
subventionieren. Hinzu kommt: Die Bundesregie-
rung hat sich einen Mechanismus ins Gesetz 
schreiben lassen, der einen Bezug zur Kostenver-
teilung bei den Kosten der Unterkunft herstellt. 
Das Risiko: je weniger Mittel heute (2012) aus dem 
BuT abgerufen werden, um so geringer fällt künftig 
die Beteiligung des Bundes für die Kosten der 
Unterkunft (KdU) aus. Dies wird länderbezogen 
ermittelt. 


